
Beschlussvorlage zu TOP 11 
 
24. Ratssitzung des Stadtrates Wildenfels  
am 30.06.2026 
 
Einbringer der Vorlage:   *  Bürgermeister 

 
abgestimmt mit:   *  Stadtrat 
                                            
Gegenstand der Vorlage:   *  Auftragsvergabe zur elektrischen Installation von  
    2 Straßenlaternen am Gebäude in 08134 Wildenfels,  
    Schlossstraße 3 
 
Gesetzliche Grundlage:   *  SächsGemO 
 
  
Beschlussvorlage: 
Der Stadtrat von Wildenfels beschließt die Auftragsvergabe für die Elektroinstallation von zwei 
Straßenlaternen am Gebäude Schlossstraße 3 in 08134 Wildenfels. Die Leuchten wurden im Zuge 
der Erneuerung der Außenanlagen des Schlossgeländes bereits angeschafft und sollen nun 
installiert werden. Die Vergabe erfolgt an die Firma ELEKTRO GmbH, Weststraße 16, 08134 
Wildenfels, zu einer Bruttoangebotssumme von 2.056,22 €. 
Die Summe wird dem Budget für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens – 
Straßenbeleuchtung, Haushalt 2026 der Stadt Wildenfels, entnommen. 
 
Begründung: 
Um eine einheitliche Straßenbeleuchtung im Bereich der Schlossstraße und des Schlossinnenhofs 
zu gewährleisten, wurden im Zuge der Sanierung der Außenanlagen des Schlossgeländes bereits 
im Jahr 2019 Außenleuchten angeschafft. In Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt sollten die für 
das Gebäude Schlossstraße 3 bestimmten Leuchten erst dann an der Fassade montiert werden, 
wenn dort entsprechende Instandsetzungsarbeiten stattfinden. 
Diese Instandsetzungsarbeiten werden nun durchgeführt, sodass die Montage der bereits 
vorhandenen Leuchten erfolgen kann. 
Die Elektroinstallation muss durch eine Fachfirma ausgeführt werden. Hierzu wurde von der Firma 
ELEKTRO GmbH, Weststraße 16, 08134 Wildenfels, ein Angebot eingeholt. Nach erfolgreicher 
Prüfung des Angebots soll der Auftrag an diese Firma vergeben werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Stadträte:                                            14 
Davon anwesend:                                                                      
Davon stimmberechtigt:  
Davon stimmberechtigt einschließlich Bürgermeister:                                                           
Ja-Stimmen:                                                                               
Nein-Stimmen:                                                                           
Stimmenthaltungen:                                                                   
 
Aufgrund des § 20 SächsGemO war       Mitglied des Stadtrates von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 


